
VERORDNUNG (EG) Nr. 1265/1999 DES RATES

vom 21. Juni 1999

zur ¾nderung von Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 zur Errichtung des
Kohäsionsfonds

DER RAT DER EUROP¾ISCHEN UNION Ð

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1164/94 des
Rates vom 16. Mai 1994 zur Errichtung des Kohä-
sionsfonds (1), insbesondere auf Anhang II Artikel K,

auf Vorschlag der Kommission (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (3),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses (4),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (5).

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Es ist notwendig, den Begriff von Vorhaben, Vor-
habenphasen oder -gruppen sowie die Kriterien
für eine Zusammenfassung von Vorhaben zu prä-
zisieren, um die Effizienz des Fonds zu erhöhen.

(2) Das System der finanziellen Abwicklung ist zu
vereinfachen, wobei die Bindung an die tatsächli-
che Durchführung der Aktionen vor Ort fortbe-
stehen muû.

(3) Während des Übergangszeitraums (1. Januar
1999 bis 31. Dezember 2001) ist jede Bezug-
nahme auf den Euro in der Regel als Bezug-
nahme auf den Euro als Währungseinheit gemäû
Artikel 2 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 974/98
des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung
des Euro (6) zu verstehen.

(4) Diese gewünschte Vereinfachung sollte mit einer
verstärkten Kontrolle der tatsächlich getätigten
Ausgaben und einer gröûeren Verantwortung des
Mitgliedstaats für eine wirtschaftliche Haushalts-
führung einhergehen.

(5) Die Kommission und der Mitgliedstaat sollten
ihre Zusammenarbeit bei der Kontrolle der Vor-
haben verstärken; diese Zusammenarbeit sollte
systematisch erfolgen.

(6) Für den Fall von Unregelmäûigkeiten sollte ein
System von Finanzkorrekturen eingeführt wer-
den, um die finanziellen Interessen der Gemein-
schaft zu schützen.

(7) Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 ist
entsprechend zu ändern Ð

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1164/94 wird wie
folgt geändert:

1. Artikel A erhält folgende Fassung:

¹Artikel A

Bestimmung von Vorhaben, Vorhabensphasen
oder -gruppen

(1) Die Kommission kann im Einvernehmen
mit dem begünstigten Mitgliedstaat Vorhaben
zusammenfassen und zwecks Gewährung der
Beteiligung technisch und finanzierungsmäûig
unabhängige Phasen eines Vorhabens bestimmen.

(1) ABl. L 130 vom 25.5.1994, S. 1.
(2) ABl. C 159 vom 26.5.1998, S. 11.
(3) Stellungnahme vom 6. Mai 1999 (noch nicht im Amts-

blatt veröffentlicht).
(4) ABl. C 407 vom 28.12.1998, S. 74.
(5) ABl. C 51 vom 22.2.1999, S. 10.
(6) ABl. L 139 vom 11.5.1998, S. 1.
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(2) Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der
Ausdruck

a) ¸Vorhaben� eine Gesamtheit von wirtschaftlich
nicht zu trennenden Arbeiten, die eine genaue
technische Funktion erfüllen und klar ausge-
wiesene Ziele verfolgen, so daû beurteilt wer-
den kann, ob dieses Vorhaben das Kriterium
nach Artikel 10 Absatz 5 erster Gedanken-
strich erfüllt,

b) ¸technische und finanzierungsmäûig unabhän-
gige Phase� eine Phase, deren operationeller
Charakter bestimmt werden kann.

(3) Eine Phase kann auch Vorstudien, Durch-
führbarkeitsstudien und technische Studien umfas-
sen, die für die Verwirklichung eines Vorhabens
notwendig sind.

(4) Um dem Kriterium nach Artikel 1 Absatz 3
dritter Gedankenstrich zu entsprechen, können die
Vorhaben zusammengefaût werden, die folgende
drei Bedingungen erfüllen:

a) Sie sind im selben Gebiet lokalisiert oder lie-
gen auf derselben Verkehrsachse;

b) sie werden nach einem für dieses Gebiet oder
diese Achse erstellten Gesamtplan mit klar
ausgewiesenen Zielen gemäû Artikel 1 Absatz 3
durchgeführt;

c) sie werden von einer mit der Koordinierung
und Kontrolle der Gruppe von Vorhaben
beauftragten Stelle überwacht, falls die Vorha-
ben von verschiedenen zuständigen Behörden
durchgeführt werden.ª

2. Artikel B Absatz 2 Satz 2 erhält folgende Fassung:

¹Die begünstigten Mitgliedstaaten machen alle
notwendigen Angaben, wie in Artikel 10 Absatz 4
vorgesehen, einschlieûlich der Ergebnisse der
Durchführbarkeitsstudien und der Vorabbewer-
tungen. Damit diese Bewertung so effektiv wie
möglich ist, unterbreiten die Mitgliedstaaten auch
die Ergebnisse der Umweltverträglichkeitsprüfung
nach Maûgabe der Gemeinschaftsvorschriften und
ihrer Einbeziehung in eine allgemeine Umwelt-
oder Verkehrsstrategie auf räumlicher oder sekto-
raler Ebene sowie gegebenenfalls Angaben über

Ð etwaige nicht gewählte Alternativen und

Ð die Verknüpfung mit den auf derselben Ver-
kehrsachse gelegenen Vorhaben von gemeinsa-
mem Interesse.ª

3. Artikel C wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Buchstabe a) Unterabsatz 2 Satz 2 erhält
folgende Fassung:

¹Die darauffolgenden Jahrestranchen wer-
den entsprechend dem ursprünglichen oder
dem geänderten Finanzplan des Vorhabens
grundsätzlich zu Beginn eines jeden Haus-
haltsjahres und in der Regel bis zum
30. April eines jeden Jahres entsprechend
den Vorausschätzungen für die Angaben
für das Vorhaben in diesem laufenden Jahr
gebunden.ª

ii) Buchstabe b) erhält folgende Fassung:

¹b) bei Vorhaben, die innerhalb von weni-
ger als zwei Jahren durchgeführt wer-
den sollen, oder bei einer Gemein-
schaftsbeteiligung von weniger als
50 Millionen EUR kann eine erste
Mittelbindung von 80 v. H. der ge-
währten Beteiligung vorgenommen
werden, wenn die Kommission ihre
Entscheidung zur Gewährung der
Beteiligung erläût.

Der Restbetrag der Beteiligung wird
entsprechend dem Stand der Durch-
führung des Vorhabens gebunden.ª

b) Folgender Absatz wird angefügt:

¹(5) Die für ein Vorhaben, eine Vorhabens-
gruppe oder -phase gewährten Beteiligungen
werden auûer in ordnungsgemäû begründeten
Fällen gestrichen, wenn die Arbeiten innerhalb
von zwei Jahren nach dem in der Entscheidung
zur Gewährung der Beteiligung vorgesehenen
Zeitpunkt für den Beginn der Arbeiten bzw.
nach dem in dieser Entscheidung vorgesehenen
Zeitpunkt für die Genehmigung der Arbeiten,
sofern dieser Zeitpunkt später liegt, nicht
angelaufen sind.

In jedem Fall unterrichtet die Kommission
rechtzeitig die Mitgliedstaaten und die
benannte Behörde, wenn die Gefahr einer
Streichung besteht.ª

4. Artikel D wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 erhält folgende Fassung:

¹Die Zahlungen können in Form von Vor-
schüssen, Zwischenzahlungen oder Restzah-
lungen geleistet werden. Die Zwischenzahlun-

26.6.1999 L 161/63Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE



gen und Restzahlungen betreffen die tatsäch-
lich getätigten Ausgaben, die durch quittierte
Rechnungen oder gleichwertige Buchungsun-
terlagen zu belegen sind.ª

b) Die Absätze 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung:

¹(2) Die Zahlungen werden nach folgenden
Modalitäten geleistet:

a) Ein einziger Vorschuû von 20 v. H. der
anfänglich gewährten Beteiligung des
Fonds wird nach der Entscheidung zur
Gewährung der Gemeinschaftsbeteiligung
und, auûer in ordnungsgemäû begründeten
Fällen, nach der Unterzeichnung der Ver-
träge für öffentliche Aufträge geleistet.

Der Vorschuû wird von der nach Absatz 1
benannten Behörde oder Einrichtung voll-
ständig oder teilweise zurückgezahlt, wenn
innerhalb von 12 Monaten nach dem Zeit-
punkt der Zahlung des Vorschusses kein
Zahlungsantrag bei der Kommission einge-
reicht worden ist.

b) Zwischenzahlungen können geleistet wer-
den, wenn das Vorhaben zufriedenstellend
fortschreitet und sie zur Erstattung der
bescheinigten und tatsächlich getätigten
Ausgaben geleistet werden; sie sind an fol-
gende Bedingungen gebunden:

Ð Einreichung eines Antrags durch den
Mitgliedstaat, der Angaben zu dem
Fortgang des Vorhabens, gemessen mit
Hilfe materieller und finanzieller Indi-
katoren, sowie zu seiner Übereinstim-
mung mit der Entscheidung zur
Gewährung der Beteiligung, einschlieû-
lich der gegebenenfalls in diese Ent-
scheidung aufgenommenen besonderen
Bedingungen, enthält;

Ð Weiterbehandlung der Bemerkungen
und Empfehlungen der nationalen und/
oder gemeinschaftlichen Kontrollbehör-
den, insbesondere die Korrektur der
festgestellten oder vermuteten Unregel-
mäûigkeiten;

Ð Angabe der wichtigsten technischen,
finanziellen und rechtlichen Probleme
und der getroffenen Korrekturmaûnah-
men;

Ð Analyse der Abweichungen vom ur-
sprünglichen Finanzierungsplan;

Ð Angabe der getroffenen Maûnahmen
zur Sicherstellung der Publizität des
Vorhabens.

Die Kommission setzt die Mitgliedstaaten
unverzüglich in Kenntnis, wenn eine der
vorgenannten Bedingungen nicht erfüllt ist.

c) Der kumulierte Betrag der unter den Buch-
staben a und b genannten Zahlungen darf
80 v. H. der gewährten Gesamtbeteiligung
nicht übersteigen. Für groûe Vorhaben mit
Beträgen, die in Jahrestranchen gebunden
werden, und in begründeten Fällen kann
dieser Satz auf 90 v. H. erhöht werden.

d) Der auf der Grundlage der bescheinigten
und tatsächlich getätigten Ausgaben be-
rechnete Restbetrag der Beteiligung wird
gezahlt, wenn

Ð das Vorhaben, die Vorhabensphase
oder die Gruppe von Vorhaben entspre-
chend den Zielvorgaben abgeschlossen
ist;

Ð die benannte Behörde oder Einrichtung
gemäû Absatz 1 innerhalb von sechs
Monaten nach dem Ablauf der in der
Entscheidung über die Gewährung der
Beteiligung angegebenen Frist für den
Abschluû der Arbeiten und der Zahlun-
gen des Vorhabens, der Vorhabens-
phase oder der Gruppe von Vorhaben
bei der Kommission einen Antrag auf
Auszahlung stellt;

Ð der Kommission der in Artikel F
Absatz 4 genannte Schluûbericht vorge-
legt worden ist;

Ð der Mitgliedstaat der Kommission eine
Bescheinigung übersendet, mit der die
im Auszahlungsantrag und im Bericht
enthaltenen Angaben bestätigt werden;

Ð der Mitgliedstaat der Kommission die
in Artikel 12 Absatz 1 genannte Erklä-
rung übersendet;

Ð alle von der Kommission gemäû
Artikel 14 Absatz 3 beschlossenen
Informations- und Publizitätsmaûnah-
men durchgeführt worden sind.

(3) Wenn der Schluûbericht gemäû Absatz 2
der Kommission nicht innerhalb von 18
Monaten nach der in der Entscheidung zur
Gewährung der Beteiligung genannten Frist
für den Abschluû der Arbeiten und der Zah-
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lungen vorgelegt worden ist, wird der Teil der
Beteiligung annulliert, der dem Restbetrag für
das Vorhaben entspricht.ª

c) In Absatz 4 werden die Worte ¹und Absatz 3
Buchstabe d)ª gestrichen.

d) Folgender Absatz wird eingefügt:

¹(4a) Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daû
die Auszahlungsanträge in der Regel dreimal
jährlich, spätestens am 1. März, am 1. Juli
und am 1. November, bei der Kommission ein-
gereicht werden.ª

e) In Absatz 5 wird nach dem Wort ¹Antragsª-
der Satzteil ¹soweit noch Haushaltsmittel vor-
handen sindª angefügt.

f) Folgender Absatz wird angefügt:

¹(7) Die Kommission legt gemeinsame
Regeln für die Zuschuûfähigkeit der Ausgaben
fest.ª

5. Artikel E wird wie folgt geändert:

a) Im Titel und in den Absätzen 1 bis 4 wird das
Wort ¹ECUª durch das Wort ¹EURª ersetzt.

b) In den Absätzen 1 und 3 werden die Worte
¹oder auf Landeswährungª gestrichen.

c) Folgender Absatz wird angefügt:

¹(5) Für die Mitgliedstaaten, die den Euro
nicht eingeführt haben, wird der Buchungskurs
der Kommission als Umrechnungskurs verwen-
det.ª

6. Artikel F wird wie folgt geändert:

a) Dem Absatz 4 wird folgender Unterabsatz
angefügt:

¹Dieser Bericht umfaût folgendes:

a) Beschreibung der durchgeführten Arbeiten
mit Angabe der materiellen Indikatoren,
Quantifizierung der Ausgaben nach Art
der Arbeiten und Angabe der gegebenen-
falls getroffenen Maûnahmen im Zusam-
menhang mit den besonderen Klauseln in
der Entscheidung zur Gewährung der
Beteiligung;

b) Informationen über sämtliche Publizitäts-
maûnahmen;

c) Bescheinigung der Übereinstimmung der
Arbeiten mit der Entscheidung zur Gewäh-
rung der Beteiligung;

d) eine erste Bewertung gemäû Artikel 13
Absatz 4, um zu beurteilen, ob die erwar-
teten Ergebnisse erreicht werden können,
insbesondere:

Ð Angabe des tatsächlichen Zeitpunkts
der Inbetriebnahme des Vorhabens;

Ð Angabe zur Art der vorgesehenen Ver-
waltung des Vorhabens nach dessen
Fertigstellung;

Ð gegebenenfalls Bestätigung der Voraus-
schätzungen der finanziellen Analyse,
vor allem bezüglich der operationellen
Kosten und der erwarteten Erträge;

Ð Bestätigung der Vorausschätzungen der
sozioökonomischen Analyse, insbeson-
dere der Kosten und des erwarteten
Nutzens;

Ð Angabe der zur Sicherstellung des
Umweltschutzes getroffenen Maûnah-
men und ihrer Kosten, einschlieûlich
der Beachtung des Verursacherprin-
zips.ª

b) Dem Absatz 5 wird folgender Unterabsatz
angefügt:

¹Die geeigneten Modalitäten des Verfahrens
für diese ¾nderungen, die nach ihrer Art und
ihrer Bedeutung zu differenzieren sind, werden
in der Entscheidung zur Gewährung der Betei-
ligung festgelegt.ª

7. Artikel G erhält folgende Fassung:

Artikel G

Kontrolle

Der derzeitige Absatz 1 wird in Artikel 12
Absatz 2 Unterabsatz 2 übernommen. Der neue
Absatz 1 lautet wie folgt:

¹(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten
arbeiten auf der Grundlage zweiseitiger Verwal-
tungsvereinbarungen zusammen, um die Pläne, die
Methodik und die Durchführung der Kontrollen
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zu koordinieren und damit deren Nutzeffekt zu
optimieren. Sie übermitteln einander unverzüglich
die Ergebnisse der durchgeführten Kontrollen.
Mindestens einmal jährlich ist folgendes zu prüfen
und zu bewerten:

a) die Ergebnisse der von dem Mitgliedstaat und
der Kommission durchgeführten Kontrollen;

b) die etwaigen Feststellungen der anderen natio-
nalen oder gemeinschaftlichen Kontrolleinrich-
tungen oder -organe;

c) die finanziellen Auswirkungen der festgestell-
ten Unregelmäûigkeiten, die bereits getroffe-
nen oder noch erforderlichen Abhilfemaûnah-
men und gegebenenfalls die ¾nderungen der
Verwaltungs- und Kontrollsysteme.

Aufgrund dieser Prüfung und Bewertung und
unbeschadet der von dem Mitgliedstaat gemäû
Artikel H unmittelbar zu treffenden Maûnahmen
kann die Kommission Feststellungen treffen, ins-
besondere bezüglich der finanziellen Auswirkun-
gen der gegebenenfalls festgestellten Unregelmä-
ûigkeiten. Diese Feststellungen werden dem Mit-
gliedstaat und der für das betreffende Vorhaben
benannten Behörde übermittelt. Die Feststellungen
werden gegebenenfalls durch Aufforderungen zu
Abhilfemaûnahmen ergänzt, mit denen die Unzu-
länglichkeiten der Verwaltung zu beseitigen und
die aufgedeckten und noch nicht korrigierten
Unregelmäûigkeiten zu berichtigen sind. Der Mit-
gliedstaat erhält Gelegenheit, zu diesen Feststel-
lungen Bemerkungen zu unterbreiten.

Wenn die Kommission nach dem Eingang oder
dem Ausbleiben von Bemerkungen des Mitglied-
staats Schluûfolgerungen angenommen hat, unter-
nimmt der Mitgliedstaat innerhalb der festgesetz-
ten Frist die erforderlichen Schritte, um den Auf-
forderungen der Kommission nachzukommen,
und unterrichtet die Kommission über die von
ihm getroffenen Maûnahmen.

(2) Unbeschadet dieses Artikels kann die Kom-
mission eine Zwischenzahlung ganz oder teilweise
aussetzen, wenn sie zu der Feststellung gelangt,
daû die betreffenden Ausgaben mit einer ernstli-
chen Unregelmäûigkeit im Zusammenhang stehen.
Die Kommission unterrichtet den betreffenden
Mitgliedstaat über die getroffenen Maûnahmen
und begründet diese.

(3) Die zuständigen Einrichtungen und Behör-
den bewahren, nachdem die Kommission den
Restbetrag für ein Vorhaben ausgezahlt hat, drei
Jahre lang alle Belege für die im Rahmen des
betreffenden Vorhabens getätigten Ausgaben und
durchgeführten Kontrollen (entweder in Urschrift

oder als beglaubigte Abschrift auf allgemein übli-
chen Datenträgern) zur Einsicht durch die Kom-
mission auf, es sei denn, in den zweiseitigen Ver-
waltungsvereinbarungen wird etwas anderes
bestimmt.

Diese Frist wird im Fall von Gerichtsverfahren
oder auf einen ordnungsgemäû mit Gründen ver-
sehenen Antrag der Kommission ausgesetzt.ª

8. Artikel H wird wie folgt geändert:

a) Der Titel erhält folgende Fassung:

¹Finanzkorrekturenª.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) Wenn die Kommission nach Abschluû
der notwendigen Überprüfungen zu dem
Schluû gelangt, daû

a) die Durchführung eines Vorhabens die
gewährte Beteiligung weder ganz noch teil-
weise rechtfertigt, wobei auch die Nichter-
füllung einer der in der Entscheidung zur
Gewährung der Beteiligung genannten
Bedingungen und insbesondere jede erheb-
liche ¾nderung der Art des Vorhabens
oder seiner Durchführungsbedingungen,
für die nicht um die Zustimmung der
Kommission nachgesucht wurde, als Grund
in Frage kommt, oder

b) Unregelmäûigkeiten in Zusammenhang mit
der Beteiligung des Fonds vorliegen und
der betreffende Mitgliedstaat nicht die
erforderlichen Korrekturmaûnahmen er-
griffen hat,

so setzt die Kommission die Beteiligung des
Fonds an dem betreffenden Vorhaben aus und
fordert den Mitgliedstaat unter Angabe von
Gründen auf, sich innerhalb einer bestimmten
Frist zu äuûern.

Erhebt der Mitgliedstaat Einwände gegen die
Bemerkungen der Kommission, so wird er von
der Kommission zu einer Anhörung eingela-
den, bei der beide Seiten bemüht sind, zu einer
Einigung über die Bemerkung und die daraus
zu ziehenden Schlüsse zu gelangen.ª

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

¹(2) Bei Ablauf des von der Kommission
festgelegten Zeitraums faût die Kommission,
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wenn innerhalb von drei Monaten kein Einver-
nehmen erzielt worden ist, unter Beachtung
des vorgesehenen Verfahrens und unter Be-
rücksichtigung etwaiger Bemerkungen des
Mitgliedstaats den Beschluû,

a) den Vorschuû gemäû Artikel D Absatz 2
zu kürzen oder

b) die erforderlichen Finanzkorrekturen vor-
zunehmen. Dies bedeutet, daû die Fondsbe-
teiligung für das betreffende Vorhaben
ganz oder teilweise gestrichen wird.

Diese Beschlüsse werden unter Beachtung des
Grundsatzes der Verhältnismäûigkeit gefaût.
Die Kommission setzt den Betrag einer Kor-
rektur unter Berücksichtigung der Art der
Unregelmäûigkeit oder der ¾nderung sowie
des Umfangs der möglichen finanziellen Aus-
wirkungen etwaiger Mängel der Verwaltungs-
oder Kontrollsysteme fest. Bei Kürzung oder
Streichung der Beteiligung werden die gezahl-
ten Beträge wiedereingezogen.ª

d) Absatz 3 Satz 2 erhält folgende Fassung:

¹Zu Unrecht erhaltene und wieder einzuzie-
hende Beträge werden an die Kommission
zurückgezahlt. Nach den von der Kommission
festzulegenden Regeln werden Verzugszinsen
erhoben.ª

e) Folgender Absatz wird angefügt:

¹(4) Die Kommission legt die ausführlichen
Durchführungsbestimmungen für die Absätze
1 bis 3 fest und teilt sie den Mitgliedstaaten
und dem Europäischen Parlament mit.ª

9. Dem Artikel J Absatz 2 werden folgende Sätze
angefügt:

¹In dieser Sitzung unterrichtet die Kommission
die Mitgliedstaaten vor allem über die für den
Jahresbericht relevanten Inhalte und über die
Maûnahmen und Entscheidungen, die sie getrof-
fen hat. Entsprechende Unterlagen werden den
Mitgliedstaaten von der Kommission rechtzeitig
vor der Sitzung übermittelt.ª

10. Die Anlage zu Anhang II wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 erhält folgende Fassung:

¹2. Wirtschaftliche und soziale Auswirkungen
des Fonds in den Mitgliedstaaten sowie
auf den wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalt in der Union einschlieûlich
der Auswirkungen auf die Beschäftigung.ª

b) In Nummer 4 werden die Worte ¹Absätze 1
und 2ª gestrichen.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2000 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mit-
gliedstaat.

Geschehen zu Luxemburg am 21. Juni 1999.

Im Namen des Rates

Der Präsident

G. VERHEUGEN
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